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1.  Zum Ausgangspunkt der  
aktuellen Debatten

Zu einer Koordinierungssitzung der  
„A-Staatssekretäre“ (A-Länder = SPD-
regierte Bundesländer) am 13. mai 2011 
wurde ein Arbeitspapier vorgelegt. Die 
Initiative hierzu ging von Hamburg aus. 
Das Papier trug den Titel „Wiederge-
winnung kommunalpolitischer Hand-
lungsfähigkeit zur Ausgestaltung von Ju-
gendhilfeleistungen“ und den untertitel 
„Änderungen des Kinder- und Jugend-
hilferechts (SGB VIII)“. Treibende Kraft 
hinter dieser Initiative war insbesondere 
Staatsrat Pörksen (Behörde für Soziales,  
Familie, Gesundheit und Verbraucher-
schutz) aus Hamburg, der zuvor bis zum 
märz 2011 noch Haushaltsdirektor in 
Bremen war. In dem Papier wird der  
Kostenanstieg in den Hilfen zur Erzie-
hung auf zwei Faktoren zurückgeführt:  
1. Die „Ausgestaltung des Hilfeangebots 
als individueller rechtsanspruch“ und  
2. die „starke Stellung freier Träger bei 
der Ausgestaltung des Hilfeangebots“. 
Garniert wird das Ganze mit Behaup-
tungen über ein angebliches Wissen um 
die Wirkungslosigkeit sozialpädagogi-
scher Familienhilfen und die Wirksam-
keit dessen, was als „sozialräumliche 
Alternativen“ imaginiert wird. Diese 
angeblich wirksamen sozialräumlichen 
Alternativen könnten nun aber leider 
mangels Finanzen nicht „bedarfsgerecht 
ausgebaut“ werden, da die Gelder im 
rechtsanspruchsbewehrten System der 
Hilfen zur Erziehung angeblich unpro-
duktiv gebunden seien. Als Kur gegen 
dieses „Übel“ wird dann empfohlen: 
„eine Änderung der rechtsgrundlagen 
im SGB VIII“. Als ein solcher Weg wird 
dann ins Auge gefasst, die individuellen  
rechtsansprüche durch „Gewährleis-
tungsverpflichtungen des öffentlichen  
Jugendhilfeträgers zu ersetzen“.

Das Papier ist eine intensive Provokation 
mit vielen handwerklichen und fachli-
chen mängeln und reichlich unbelegten 
Behauptungen. Aber es ist ein Vorberei-
tungspapier für eine Sitzung und keine 
beschlossene Initiative der SPD-geführ-
ten Bundesländer. 

2.  Zum Hintergrund des  
Ausgangspunktes

In Hamburg wurde in den letzten Jahren 
intensiv versucht, eine Kostensenkung 
bei den Hilfen zur Erziehung durch sog. 
„Sozialraumbudgets“ in die Wege zu lei-
ten. Gegen diese Konstrukte haben sich 
freie Träger (einige mitgliedsorganisatio-
nen des Paritätischen) rechtlich zur Wehr 
gesetzt, weil sie in ihren rechten ver-
letzt wurden – und sie haben vor Gericht 
recht bekommen. Das ist offensichtlich  
der steuerungspolitische Stachel, der dem 
Begehren nach Änderungen des rechts 
zugrunde liegt. 

Auffallend ist auch, dass in einer reihe 
von Tageszeitungen im Sommer unge-
wöhnlich ausführliche Berichte mit dem 
Tenor erschienen, Hilfen zur Erziehung 
seien wirkungslos und teuer, und die De-
batte orchestrierten.

3. Zum Fortgang der Diskussion

Die Diskussion wurde auf zwei Ebenen 
aufgegriffen: der öffentlich-politischen 
und der institutionell-politischen. 

3.1 Der öffentlichpolitische Diskurs

Von menschen, die sich durch das Ar-
beitspapier hinreichend provoziert fühl-
ten, wurden schnell die Alarmglocken 
in der ganzen republik geschlagen und 
eine breite Öffentlichkeit für das Anlie-
gen der Verfasser hergestellt – bei dem 
Versuch, ihnen etwas entgegenzusetzen. 

mittlerweile erscheinen erste Kommen-
tare. reinhard Wiesner kommentiert im 
Editorial für Heft 10 der ZKJ: „Zu glau-
ben, das klassische Bedarfsspektrum ei-
ner sozialpädagogischen Familienhilfe 
könne genauso gut – nein besser – durch 
Angebote der Familienbildung oder durch 
sozialräumliche Angebote gedeckt wer-
den, ist – gelinde gesagt – naiv. oder  
soll das sozialräumliche Kontrollsystem  

so weit ausgebaut werden, dass der 
Staat immer rechtzeitig mit präventiven, 
>niedrigschwelligen(!?)< Hilfen agieren 
kann? offensichtlich weiß der Staat wie-
der einmal besser, was für menschen in 
einer Belastungssituation gut ist, als diese 
selber und verlangt künftig den Nachweis 
erfolgloser anderer Hilfealternativen. 
Dazu passt die Zielsetzung, den rechts-
anspruch auf Hilfe zur Erziehung zu kip-
pen, den bereits das Jugendwohlfahrts-
gesetz enthielt.“

Johannes münder ist einer von mehreren 
Kommentatoren zum Thema im neuen 
Heft der „neuen praxis“. Er streicht u. a.  
heraus, was eine „Gewährleistungspflicht 
des öffentlichen Trägers“ rechtlich be-
deutet und macht damit klar, warum ein-
sparmotivierte Kommunalpolitikerinnen 
und -politiker individuelle rechtsansprü-
che so gern in bloße Gewährleistungs-
verpflichtungen transformiert sähen: 
„objektive rechtsverpflichtungen unter-
scheiden sich dadurch, dass sie nur eine 
Aufgabenzuweisung bedeuten und den 
öffentlichen Jugendhilfeträgern ermög-
lichen auf dem entsprechenden Gebiet 
tätig zu sein. Die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe haben hier regelmäßig ei-
nen weiten Gestaltungsspielraum. Bei 
Nichttätigkeit oder bei minimalisierter 
Aufgabenwahrnehmung wäre dies ein 
rechtsverstoß gegen objektives recht. 
rechtsverstöße gegen objektives recht 
können jedoch nicht von den Bürgern in-
dividuell vor den Gerichten verfolgt und 
durchgesetzt werden, sie können (und 
tun dies äußerst selten) nur das Tätigwer-
den der rechtsaufsichtsbehörde auslö-
sen, ermöglichen aber gerade nicht die 
Einleitung eines Verwaltungs- und ggf.  
eines späteren Gerichtsverfahrens.“

Doch auch der Protagonist der Diskus-
sion, Jan Pörksen, stellt sich mit seinen 
Thesen der Diskussion – so auf dem 14. 
Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag 
im Juni in Stuttgart. Da sich die Diskus-
sion um das Arbeitspapier vom mai sehr 
schnell auf die Aussage „Die A-Länder 
wollen den individuellen rechtsanspruch 
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auf Hilfen zur Erziehung aushebeln“ ver-
dichtete, stellte er hier eine sybillinische, 
strategisch Verwirrung stiftende These 8 
vor: „Der individuelle rechtsanspruch 
auf Hilfe steht der sozialräumlichen und 
am regelsystem orientierten Hilfeleis-
tung nicht entgegen, denn es gibt einen 
Anspruch auf Hilfe in jedem Einzelfall, 
aber keinen Anspruch auf eine Einzel-
hilfe. Die Finanzierungsregelungen müs-
sen allerdings so ausgestaltet sein, dass 
ein flexibler mitteleinsatz möglich wird.“ 
Der konstruierte „Anspruch auf eine Ein-
zelhilfe“ ist ein Verwirrungselement. Nie-
mand hat ihn gefordert, im SGB VIII ist er 
nicht verankert. Im SGB VIII heißt es in  
§ 27 Abs. 2: „Hilfe zur Erziehung wird 
insbesondere nach maßgabe der §§ 28 
bis 35 gewährt. Art und umfang richten 
sich nach dem erzieherischen Bedarf im 
Einzelfall; dabei soll das engere soziale 
umfeld des Kindes oder Jugendlichen 
einbezogen werden.“ Eine Diskussion 
über die Ausgestaltung der §§ 28 – 35 
SGB VIII wird dann aber gar nicht ge-
führt. 

3.2 Der institutionellpolitische  
Diskussionsprozess

Die Fachbehörden verschiedener  
„A-Länder“ haben deutlich zu verstehen  
gegeben, dass sie sich mit dem Hambur-
ger Vorstoß nicht identifizieren können 
und in die Erarbeitung des Arbeitspapie-
res vom mai 2011 nicht einbezogen 
waren. So hat z. B. die Staatsrätin der 
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, Frau Zinke, 
in einem Schreiben an die Geschäftsfüh-
rer der Liga-Verbände vom 5. September 
2011 darüber informiert, dass sie in das 
Zustandekommen des Arbeitspapieres 
nicht einbezogen war und dass sie in der 
Koordinierungsrunde der A-Staatssekre-
täre Folgendes deutlich gemacht hat: „In 
wichtigen Punkten bedürfen sowohl die 
Problembeschreibung als auch die ange-
sprochenen Lösungswege einer Überar-
beitung.“ Als solche Punkte benennt sie 

insbesondere die reduzierung des indi-
viduellen rechtsanspruchs auf eine reine 
Gewährleistungsverpflichtung und die 
„Einschränkung auf Gruppenangebote“.
 
Sie benennt dann aber die Diskussions- 
und Änderungsbedarfe, die aus ihrer 
Sicht bestehen. Diese sind noch vage, 
aber in ihrer Stoßrichtung doch deutlich 
erkennbar: 

1. „Im Kontext von Überlegungen zur 
Gesetzesänderung halte ich insbeson-
dere eine Debatte über die möglich-
keiten und Voraussetzungen für Be-
darfsplanungen im rahmen der Hilfen 
zur Erziehung und die Entwicklung 
von geeigneten Instrumenten zur  
Angebotssteuerung für überfällig.“

2. „Das SGB VIII sieht derzeit keine 
Grundlage für eine Angebotssteue-
rung vor. … Durch rechtsprechung 
wird den Jugendämtern verwehrt, Ver-
einbarungen mit Schwerpunktträgern 
abzuschließen und sinnvolle Instru-
mente zur Angebotssteuerung zu ent-
wickeln.“

3. Sie hält es für gegeben, „dass die Wir-
kungsmessung im Bereich der Hilfen 
zur Erziehung eines vertieften Fach-
controllings bedarf“.

Damit sind wahrscheinlich die relevan-
teren Themen der kommenden Aus-
einander setzungen benannt, auf die die 
freien Träger sich vorbereiten müssen.  
Es wird nicht um die Abschaffung des 
individuellen rechtsanspruchs auf Hil-
fen zur Erziehung gehen, sondern um 
die Aufweichung des Wunsch- und 
Wahlrechts der Betroffenen und eine 
Veränderung des sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnisses von Leitungsbe-
rechtigten, Leistungsverpflichteten und 
Leistungserbringern mit einer erweiter-
ten Definitionsmacht der öffentlichen 
Träger, die durch die „Wirkungs-“ und 
„Steuerungs“-Ideologie in stalliert wird. 

Diese Diskussionen sind nahe an opti-
onen aus kommunalpolitischen Kreisen, 
die auch im rahmen der Diskussionen 
um die Gemeindefinanzreform vorge-
bracht worden sind. 

Völlig außer Betracht bleibt in diesen 
Zusammenhängen, dass das SGB VIII ein 
sehr klares Steuerungskonzept (nicht nur) 
für die Hilfen zur Erziehung hat. man 
kann sich darüber in § 80 SGB VIII (Ju-
gendhilfeplanung) informieren. 

Die Arbeitsgemeinschaft der obersten 
Landesjugendbehörden (AGoLB) hat auf 
ihrer Juni-Sitzung ihre AG Kinder- und 
Jugendpolitik beauftragt, zur nächsten 
Sitzung der AGoLB den Entwurf einer 
Beschlussvorlage zur „Weiterentwick-
lung der Hilfen zur Erziehung“ für die 
Jugend- und Familienministerkonferenz 
(31. mai/1. Juni 2012 in Niedersachsen)  
vorzulegen. unter der Federführung 
Ham burgs wird eine unterarbeitsgruppe 
eingerichtet. Nach einer ersten Grund-
satzdiskussion unter den Ländern sollen 
auch die Kommunalen Spitzenverbände 
und der Bund an der AG beteiligt werden. 

Eine Diskussion über Änderungsbedarfe
im SGB VIII zur Weiterentwicklung der
Hilfen zur Erziehung kann nicht über die
Frage des individuellen Rechtsanspruchs
nach § 27 SGB VIII geführt werden, son-
dern allenfalls über die Frage der Ausge-
staltung der Hilfen in den §§ 28 – 35
SGB VIII. (Foto: BilderBox.com)
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4.  Konsequenzen für den  
Paritätischen

Die Aufmerksamkeit des Gesamtverban-
des und jedes Landesverbandes muss 
sich auf die Themen Wunsch- und Wahl - 
recht, partnerschaftliche Zusammenarbeit, 
Hilfeplanung und Jugendhilfeplanung, 
Ausgestaltung des sozialrechtli chen Drei-
ecksverhältnisses richten. Aus unserer 
Sicht gibt es in der Debatte bisher keine 
fachlich überzeugenden Gründe für dies-
bezügliche Änderungen im SGB VIII. 

Eine Diskussion über Änderungsbedarfe 
im SGB VIII zur Weiterentwicklung der 
Hilfen zur Erziehung kann nicht über die 
Frage des individuellen rechtsanspruchs 
nach § 27 SGB VIII geführt werden, son-
dern allenfalls über die Frage der Aus-
gestaltung der Hilfen in den §§ 28 – 35 
SGB VIII. 

Das installierte Verfahren dieser Debatte 
bei den öffentlichen Trägern weist eine 
große Distanz zur Norm partnerschaft-
licher Zusammenarbeit aus. Wir sollten 
uns erkundigen, ob das als begründbar 
empfunden wird. 

Zur Frage der Kostensteigerungen bei 
den Hilfen zur Erziehung ist es sinnvoll, 
u. a. auf die Stellungnahme der Kommu-
nalen Spitzenverbände zur Anhörung des 
Bundestagsausschusses für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend zu verweisen. 
Dort heißt es: „mit der Einführung des  
§ 8a SGB VIII wurde seinerzeit bundes-
weit eine Sensibilisierung im Bereich 
des Kinderschutzes erreicht. Damit war 
im Ergebnis auch eine wesentliche Kos-
tensteigerung im Bereich Hilfen zur Er-
ziehung (HzE) zu verzeichnen. Der nun-
mehr vorgelegte referentenentwurf eines 
Bundeskinderschutzgesetzes wird dies 
voraussichtlich nochmals verstärken und 

Kostenbeteiligung für Leistungen der Kinder- und  
Jugendhilfe nach dem SGB VIII und für Leistungen der 
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII im Vergleich – 
Probleme und Ansatzpunkte einer Harmonisierung
Expertise im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – 
AGJ von Rechtsanwältin Gila Schindler 

Die vorliegende Expertise widmet sich der unterschiedlichen Kostenbetei-
ligung für die Eingliederungshilfeleistungen in der Sozialhilfe und in der 
Kinder- und Jugendhilfe. Dabei werden die Grundsätze der beiden Heran-
ziehungssysteme im SGB XII und im SGB VIII erläutert und die finanziellen 
Folgen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen und ihre Familien dar-
gestellt. Schließlich werden mögliche Lösungsansätze in Bezug auf eine  
Gesamtzuständigkeit aufgezeigt.

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ will mit dieser  
Expertise die Weiterentwicklung des Fachdiskurses um die Schnittstellenpro-
blematik zwischen der Sozialhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe befördern 
und mögliche Handlungsbedarfe bei einer Gesamtzuständigkeit im Hinblick 
auf die bislang unterschiedliche Kostenbeteiligung zur Diskussion stellen.

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ (Hg.): 
Gila Schindler: Kostenbeteiligung für Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII und für Leistungen  
der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII im Vergleich – Probleme und Ansatzpunkte einer Harmonisierung,  
Berlin 2011, 44 Seiten, 5,– Euro zzgl. Versandkosten, ISBN 978-3-922975-95-3 

einen erheblichen zusätzlichen Finanzie-
rungsbedarf in der Jugendhilfe fordern.“ 
Das ist ein sachlicher Anknüpfungspunkt 
für die Kostenentwicklung in den Hilfen 
zur Erziehung. 

Gesetzliche Änderungen werden von 
Parlamenten beschlossen, nicht von re-
gierungen. Wir sollten also die Diskus-
sionen einerseits mit den zuständigen 
Fachressorts in den Ländern diskutieren,  
dann aber auch mit den zuständigen 
Fachpolitikerinnen und -politikern in  
den Parlamenten. 

Kontakt:
Der Paritätische Gesamtverband
oranienburgerstr. 13–14
10178 Berlin
Ansprechpartner: Norbert Struck, 
Jugendhilfereferent
jugendhilfe@paritaet.org




